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Der 24. Februar 2022 ist seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges einer der dunkelsten Tage 
in der Geschichte Europas. Der Präsident der 
Russischen Föderation, Wladimir Putin, hat 
einen durch nichts zu rechtfertigenden Angriffs-
krieg auf die Ukraine gestartet. Mit dieser Ent-
scheidung hat er unermessliches menschliches 
Leid und eine unglaubliche Zerstörung über ein 
demokratisches, souveränes Land gebracht. 
Die Menschen in der Ukraine zeigen durch ihr 
mutiges Handeln, dass sie für freiheitliche und 
demokratische Grundwerte einstehen. Eine 
überwältigende Anzahl von Ländern verurteilt 
die Handlungen des russischen Präsidenten und 
wirkt darauf hin, den Krieg zu beenden.
Mit großer Sorge und Unverständnis blicken wir 
alle auf den Krieg in der Ukraine. Dieser hat eine 
Fluchtbewegung ausgelöst, die uns im Landkreis 
Nordwestmecklenburg und auch auf unserer 
Insel Poel erreicht hat. Viele Menschen, die ihr 
Land nicht verteidigen können, beispielsweise 
ältere Menschen und Mütter mit ihren Kindern, 
verlassen ihre Heimat. Schon jetzt zeichnet sich 
eine große Welle von humanitärer Hilfe für die 
Ukraine ab. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat Not-
unterkünfte (Feldbetten, Verpflegung) einge-
richtet, für den Fall dass die Zahl der eintref-
fenden Geflüchteten die Kapazitäten der ersten 
Strukturen überschreitet. In der Sporthalle des 
Berufsschulzentrums Nord in Wismar sind 

Schlafplätze und Aufenthalt für 200 Personen 
eingerichtet, im zweiten Schritt folgt die Sport-
halle des Gymnasiums Am Tannenberg in Gre-
vesmühlen mit Platz für 300 Personen. Beide 
Unterkünfte werden für einen Aufenthalt von 
ca. 48 Stunden bereitgestellt. 

Hilfe durch die Gemeinde  
Ostseebad Insel Poel
Der Landkreis wird weitere Notfallstrukturen 
aufbauen müssen, da derzeit nicht absehbar ist, 
ob die Unterbringungskapazitäten ausreichen. 
Die Gemeinde wurde aufgefordert, Notunter-
künfte bis heute zu melden, um im Bedarfsfall 
möglichst schnell zu handeln. Wir haben die 
Sporthalle in der Wismarschen Straße gemeldet.
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel will den 
Menschen in Not dauerhaft helfen und stellt drei 

3-Raum-Wohnungen zur Verfügung, in denen 
geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein si-
cheres Zuhause finden können. Große Unter-
stützung boten auch private Büger und Organi-
sationen, die Wohnraum zur Verfügung stellten.
Nachdem die Geflüchteten erschöpft auf der 
Insel in der Unterkunft angekommen sind, ist 
es aber notwendig, die Registrierung bei der 
Ausländerbehörde des Landkreises Nordwest-
mecklenburg in Wismar, Rostocker Straße 76, 
vorzunehmen, damit die Ukrainer einen Auf-
enthaltstitel nach § 24 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) erhalten. Im selben Haus kann die 
Beantragung von Sozialleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erfolgen. 

Notwendige Formalien
Diese Formalien sind für den Landkreis als auch 
für uns wichtig, damit wir wissen, wer sich wo 
aufhält, um den weiteren Alltag – das weitere 
Lebensumfeld, wie Kita, Schule, Sprachkurse, 
dauerhafte Unterkunft, organisieren zu können. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Geflüchteten 
nur vorläufig in Ferienwohnungen untergekom-
men sind. Soweit geplant ist, in naher Zukunft 
weiterzureisen und die Wohnung daher nur für 
kurze Zeit „besuchsweise“ bezogen wurde, ist 
eine melderechtliche Anmeldung in der Gemein-
de nicht erforderlich.

Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Fortsetzung Seite 2

Mit „Lichtern der Hoffnung“ gedenken Bürgermeisterin und Gemeindevertreter in einer Schweigeminute an das Leid der Menschen in der Ukraine.
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Sowohl die Geflüchteten als auch die Menschen, 
die in der Ukraine bleiben, sind in diesen schwe-
ren Stunden auf Hilfe angewiesen. Die Bürge-
rinnen und Bürger auf der Insel Poel werden den 
Krieg nicht beenden können, aber sie können 
menschliches Leid lindern. 

Große Hilfsbereitschaft der Poeler
Die Hilfsbereitschaft der Bürger auf der Insel 
Poel ist überwältigend und spürbar groß. Viele 
Poeler Bürger, wie auch unsere Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, 
sammelten Hilfsgüter und machen sich auf den 
Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze oder 
weiter ins Kriegsgebiet und bringen die Sach-
mittel und anderes Material hin. Auf den Rück-
weg werden Ukrainer mit nach Deutschland und 
auf die Insel Poel genommen. Diese Hilfsak-
tionen sind kräftezährend und sehr emotional. 
Antje Mellendorf und ich haben in der letzten 
Woche alle bekannten „Kümmerer“ mit den 
Flüchtlingsfamilien aufgesucht, um uns einen 
Überblick über die Situation zu verschaffen. Für 
die Kinder wurde Spielzeug mitgebracht und 
jede Familie erhielt einen Einkaufsgutschein. 
Des Weiteren wurde die von Antje Mellendorf 
in Zusammenarbeit mit Andrea Mosharowski 
erstellte Willkommensmappe übergeben, die die 
wichtigsten Informationen und Hinweise für den 
weiteren Aufenthalt auf Poel und Umgebung 
beinhaltet. Derzeit befinden sich nach unserem 
Kenntnisstand 27 Frauen, zwei Männer und 30 
Kinder aus der Ukraine auf der Insel Poel. 
Am Sonnabend, dem 19. März 2022, fand um 
9.00 Uhr in der Reiterhalle der Familie Plath in 
Timmendorf eine erste Informations- und Aus-
tauschveranstaltung mit allen Geflüchteten und 
ehrenamtlichen Helfern statt. Eine Dolmetsche-
rin hat uns an diesem Tag unterstützt. Zudem 
wurde mitgeteilt, dass die Gemeindeverwal-
tung eine E-Mail-Verteilung eingerichtet hat, 

um Informationen schnell zu kommunizieren.
An dieser Stelle möchte ich auch auf eine Spen-
denaktion aufmerksam machen, mit der jeder 
einen kleinen Teil dazu beitragen kann, Men-
schen zu helfen. In Zusammenarbeit mit dem 
Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum (SIČ e. V.) 
in Schwerin werden Sachspenden gesammelt. 
Dringend benötigt werden aktuell beispielsweise 
haltbare Lebensmittel (Fisch- und Fleischkon-
serven), Dauerbrot, Verbandsmaterial, Thermo-
unterwäsche und vieles mehr. Die Sachspenden 
können in Kartons verpackt und mit einem In-
haltsverzeichnis versehen, in der Kita Poeler 
Kücknest (Straße der Jugend 13 in Oertzenhof) 
und bei der Gemeindeverwaltung (Gemeinde-
Zentrum 13, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf) 
abgegeben werden. 
Auf die bisher geleistete selbstlose und soli-
darische Hilfsbereitschaft aller Poeler bin ich 
mächtig stolz und möchte allen Helfern von gan-
zem Herzen dafür danken! Ihr Kümmern drückt 
sich in den verschiedensten Hilfeangeboten aus. 
Sie bieten nicht nur ein Dach über den Kopf, 
sondern sie versorgen, bieten Sicherheit, zeigen 
Mitgefühl und nehmen in den Arm, wenn die 
Tränen kullern. Über diese Hilfe bin ich so froh!

Ihre Gabriele Richter, Bürgermeisterin

Sie können mit  
Spenden helfen!
Feuerwehrverein Insel Poel

IBAN: DE12 1405 1000 1006 0152 87
oder

Ukrainehilfe Timmendorf Insel Poel
(Kontoinhaber Andre Plath/Treuhandkonto)

IBAN: DE87 1405 1000 1506 4129 78
(jeweils bei der Sparkasse Mecklenburg-NW)

Sachstand Corona-Pandemie

Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen ist seit 
dem letzten Verwaltungsbericht gestiegen. Sie 
lag am 11. März 2022 bei 644 Neuinfektionen. 
Die 7-Tages-Inzidenz ist auf ein hohes Niveau 
mit 2.466,8 gestiegen. Die Hospitalisierungsrate 
liegt bei 5,7 und die Auslastung der Intensiv-
stationen bei 16,9 Prozent.
Mittlerweile sind auch die angekündigten Lo-
ckerungen aus der Runde der Ministerpräsiden-
ten in die Corona-Landesverordnung von Meck-
lenburg-Vorpommern aufgenommen worden. 
So dürfen beispielsweise Ungeimpfte seit dem 
4. März wieder ins Restaurant gehen sowie in 
Hotels und Pensionen übernachten. Sie müssen 

jedoch einen Negativtest vorlegen. Touristen 
müssen ihn bei der Anreise vorlegen und sich 
dann alle drei Tage testen lassen. Bei Großveran-
staltungen sind ebenfalls wieder mehr Besucher 
möglich. Im Freien können demnach 75 Prozent 
der Plätze besetzt werden, maximal sind 25.000 
Zuschauerinnen und Zuschauer möglich.
Auch für die Kultur wurden Erleichterungen be-
schlossen. So können Theater, Konzerthäuser, 
Museen und Ausstellungen in den Corona-Warn-
stufen 2, 3 und 4 Besucher nach der 3G-Regel 
einlassen. Die Kapazitäten in den Theatern kön-
nen zu 60 Prozent genutzt werden. Es gilt FFP-
2-Maskenpflicht. Religiöse Zusammenkünfte 
können ohne Einschränkungen stattfinden, 
Clubs und Diskotheken haben wieder geöffnet. 
Ab sofort steht allen Bürgern auch die Möglich-
keit offen, sich mit dem neu erschienenen Nova-
vax-Impfstoff, einem sogenannten Totimpfstoff, 
impfen zu lassen. Ein Termin kann wie bei den 
bisher genutzten Impfstoffen über die Impfhot-
line, den Haus-, Fach- oder Betriebsarzt verein-
bart werden. 
 Gabriele Richter, Bürgermeisterin

Informationen aus dem Verwaltungsbericht  
der Bürgermeisterin – Stand 14. März 2022
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Nachhinein bekamen wir noch eine Urkunde 
vom ukrainischen Verteidigungsministerium 
für die mutige Unterstützung der ukrainischen 
Armee: „Feuerwehrmänner und -frauen sind 
eben mutig“.

Ihre freiwillige Feuerwehr Kirchdorf/Poel

In Absprache mit Poeler Bürgern, welche eine 
besondere Beziehung in die Ukraine haben, 
organisierte die Poeler Feuerwehr innerhalb 
einer Woche einen Hilfstransport in die Ukrai-
ne. Auch andere Poeler sammelten und organi-
sierten Hilfstransporte. Die Spendenbereitschaft 
unter den Poelern, aber auch anderen ist enorm. 
An dieser Stelle sei allen Organisatoren, Fah-
rern und Spendern ein herzliches Dankeschön 
gesagt. 

Hilfskonvoi der Poeler Feuerwehr in die Ukraine

Wir starteten in der Nacht vom 8. März 2022 mit 
drei Transportern und kamen circa 16.00 Uhr an 
der polnisch-ukrainischen Grenze an. Viel Ge-
duld brauchte man, um die Grenze mit mehreren 
Pass- und Zollkontrollen zu passieren. Gegen 
Abend waren wir dann auf ukrainischem Terri-
torium und fuhren zu einem großen Wirtschafts-
hof einer Agrargenossenschaft. Die Transporter 
wurden zunächst in einer der Getreidehallen 
abgestellt. 
Überall kontrollierten Drohnen den Luftraum. In 
einer Radarstation in der Nachbarschaft schlu-
gen am ersten Kriegstag drei Raketen ein und 
zerstörten diese komplett. 
Die sehr gastfreundlichen Ukrainer luden uns 
zum Abendessen ein. Anschließend kamen die 
Soldaten der ukrainischen Armee, um ein Teil 
der mitgebrachten Sachen abzuholen. Mithil-
fe einiger Arbeiter und der Soldaten entluden 
wir unsere Fahrzeuge und gaben Einweisungen 
für die mitgebrachten Sachen, wie Funkgeräte, 
Notstromaggregat und so weiter. Die Soldaten 
waren sehr glücklich über die Spenden und zeig-

ten sich dankbar. Die Kampfmoral, ihr Land zu 
verteidigen, ist sehr hoch. Aber auch das Wissen, 
dass die Menschen der ganzen Welt hinter ihnen 
stehen und sie unterstützen, macht sie stark, so 
ihre Worte. Es war ein interessantes Gespräch. 
Mehrere Frauen und Kinder machten es sich 
dann in den Bussen bequem. Es begann die 
Heimfahrt. Der Grenzübergang Ustyluh ist ein 
kleiner Übergang in der Nähe der belarussischen 
Grenze. Trotzdem sammelten sich viele Tausen-
de Flüchtlinge auf ukrainischer Seite mit kleinen 
Kindern und Babys. Sie warteten bei Kälte und 
Schnee auf den Durchlass in Richtung Polen. In 
Gruppen bis zu 200 Personen wurden sie von 
Soldaten abgeholt und zu den Kontrollstellen 
gebracht. Bis sie auf polnischer Seite waren, 
dauerte es viele Stunden. Auch wir brauchten 
wieder drei Stunden, bis wir durch waren. 
Der Rest der Heimreise war wegen der Müdig-
keit etwas anstrengend aber alle waren froh, 
wieder im friedlichen Zuhause zu sein. Möge 
das so bleiben, auch die weitere Unterstützung 
der Ukrainer in ihrem Kampf um Freiheit. Im 

AMTLICHES / INFORMATIVES

Vielen Dank an die Firma Treppenbau Plath GmbH

Sitzbänke „För mäude Luftsnappers“
Die Firma Treppenbau Plath GmbH aus Kritzow hat in Zu-
sammenarbeit mit den Auszubildenden als Lehrlingsprojekt 
drei massive Bänke der Gemeinde Ostseebad Insel Poel zum 
Verweilen übergeben. Bei den Bänken stimmt nicht nur die 
Optik, sondern sie sind auch bequem! 
Zwei von den Bänken wurden bei der Aussichtsplattform Am 
Schwarzen Busch aufgestellt. Die dritte Bank lädt nun zum 
Verweilen vor dem Haus des Gastes ein. Also in diesem Sinne: 
„Sitten is dat halwe Liggen oder Sett Juch hen“.
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Bolzplatz
Vorübergehende Löung gefunden 
– weiterhin wird ein „Kümmerer“ 

gesucht

In der März-Ausgabe des „Poeler Inselblattes“ 
haben wir Herrn Post verabschiedet, der sich 
mehrere Jahre lang darum gekümmert hat, den 
Bolzplatz in den Abendstunden zu verschließen. 
Nun gibt es einen Nachfolger, der diese Auf-
gabe übernehmen wird. Georg Koal aus Kirch-
dorf wird in Zukunft den Bolzplatz abends ver-
schließen. Aus persönlichen Gründen wird Herr 
Koal diese Aufgabe wahrscheinlich nur befristet 
übernehmen können. 
Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel sucht daher 
auf diesem Wege weiterhin einen dauerhaften 
Nachfolger. Interessierte können gern mit Antje 
Mellendorf (Sekretariat der Gemeindeverwal-
tung) Kontakt unter der Telefonnummer 038425 
4281-0 aufnehmen. 
An dieser 
Stelle be-
danken wir 
uns bei Herrn 
Koal für die 
Bereitschaft, 
diese Aufgabe 
anzunehmen 
und wünschen 
dabei gutes 
Gelingen!

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Einladung zur 
Einwohnerversammlung
Wir laden alle Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Ostseebad Insel Poel am
Donnerstag, dem 28. April 2022, um 18.00 Uhr in den Veranstaltungsraum des Hauses des 
Gastes, Wismarsche Straße 2 in 23999 Insel Poel OT Kirchdorf, ein.
Tagesordnung:

 ■Begrüßung durch die Bürgermeisterin und den Gemeindevertretervorsteher
 ■ Informationen über die wichtigsten Angelegenheiten der Gemeinde
 ■Auswertung und Ausblick auf die touristische Saison
 ■ Fragen, Hinweise und Anregungen der Einwohnerinnen und Einwohner

Wir hoffen auf ein reges Interesse und freuen uns über Ihren Besuch.
Mit freundlichem Gruß Gabriele Richter, Bürgermeisterin

P

CARCONAARCONA
CAPCAP

3.Mai 19453.Mai 1945

Am 3.Mai 2022 findet  
am CAP-ARCONA-Ehrenmal, Schwarzer Busch - 
Insel Poel, die Gedenkveranstaltung anlässlich 

des Jahrestages 
des Untergangs der CAP ARCONA statt.

   
10.00 Uhr - Cap-Arcona-Gedenkstätte, Schwarzer Busch

Ansprachen, Kranzniederlegung und musikalische 
Umrahmung - die Schülerinnen und Schüler der 
Regionalen Schule Kirchdorf Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Hans 
Lembke werden mit einem kleinen Programm an die 
Ereignisse und Opfer der Katastrophe in den letzten 
Tagen des 2.Weltkrieges erinnern.

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Gäste 
sind hierzu herzlich eingeladen.

   Ostergruß der Gemeinde
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und gesunde Osterfeier-
tage. Feiern Sie das Osterfest im Kreise Ihrer Lieben und erfreuen Sie 
sich an den glücklichen Kindern, wenn sie ein buntes Osternest entdeckt 
haben.

 Ihre Gabriele Richter Ihr Bodo Köpnick
 Bürgermeisterin der Insel Poel Gemeindevertretervorsteher
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Geltungsbereich der Verän-
derungssperre für das Gebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 44 
der Gemeinde Ostseebad 
Insel Poel 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Satzung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 „Ortslage Gollwitz“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat aufgrund 
von § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert am 23.07.2019 (GVOBI. M-V S. 
467) und der §§ 14 u. 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
am 10.09.2021 (BGBI. I S.4147), in ihrer Sitzung am 14.03.2022 folgende 
Satzung beschlossen.
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung 
in Kraft.

§ 1 Zu sichernde Planung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat am 
14.03.2022 beschlossen, die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 44 
„Ortslage Gollwitz“ aufzustellen.
Das Ziel der Planung besteht in der Sicherung der Wohnfunktion in der 
Ortslage Gollwitz. Die Umwidmung von Dauerwohnen in ferienmäßiges 
Wohnen soll ausgeschlossen werden. Mit dem Anwachsen der Ferienwoh-
nungen steigt die Gefahr, dass ganze Ortslagen, in denen ein großer Teil 
der Wohnungen und Häuser über größere Zeiträume nicht genutzt werden, 
verlassen wirken. Eine zu hohe Anzahl von Ferienwohnungen führt außer-
dem zu einer sinkenden Auslastung bestehender Beherbergungsbetriebe, 
zu einer hohen baulichen Verdichtung, einer höheren Verkehrsbelastung 
in Wohngebieten v. a. in den Sommermonaten und zu einer geringen Kauf-
kraft im Winter durch den Rückgang der Wohnbevölkerung. Hier zeigen 
sich in der Folge also auch negative wirtschaftliche Effekte.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine 
Veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Flurstücke 1, 
2, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20/1, 20/2, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 
39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54 (teilw., Straßenflurstück) 55, 56 und 70/3 (Teilw., Straßen-
flurstück) der Flur 3, Gemarkung Gollwitz.
Der Übersichtsplan (ohne Maßstab) in der Anlage dient zur Verdeutli-
chung. Ein Lageplan im Maßstab 1:2.000 ist Bestandteil der Satzung und 
kann in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
a) Vorhaben im Sinne des § 29 des BauGB nicht durchgeführt oder bau-

liche Anlagen nicht beseitigt werden;
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund-

stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann 
von Abs. 1 eine Ausnahme zugelassen werden.
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurecht-
lich genehmigt worden sind oder mit deren Ausführung nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte 
begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh-
rung einer bisher rechtmäßig ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.

§4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
(1) Die Veränderungssperre tritt am Tage dieser Bekanntmachung in Kraft.
(2) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft. Sie 
tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald die Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 44 rechtsverbindlich geworden ist.

§ 5 Entschädigungen im Rahmen der Veränderungssperre
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB wird hinge-
wiesen:
Danach können Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, 
wenn die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres 

Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuches hinaus andauert 
und dadurch Vermögensnachteile entstanden sind. Die Fälligkeit des An-
spruches kann dadurch herbeigeführt werden, dass der Entschädigungs-
berechtigte die Leistungen der Entschädigung schriftlich bei der Gemein-
de Ostseebad Insel Poel beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird.

§ 6 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung der Veränderungssperre schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss über die Veränderungssperre wird hiermit bekannt gemacht.

Die Satzung über die Veränderungssperre sowie der zur Satzung gehö-
rende Lageplan (Maßstab 1:2.000) kann von jeder Person im Fachbereich 
Bau und Umwelt der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Ostseebad Insel 
Poel, Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Kirchdorf während der Dienstzeiten 
eingesehen werden.

Gemeinde Ostseebad Insel Poel, den 15.03.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

Anlage: Übersichtsplan

Kartengrundlage: GeoBasis DE/M-V 2022

AMTLICHES

Information für die Anwohner 
der Straße der Jugend 6-12

 
Voraussichtlich beginnen am 30. März 2022 die Verschönerungs-
arbeiten vor den Häusern der Straße der Jugend 6-12. Durch den 
Garten- und Landschaftsbau Felix Baumann, wird eine Bepflanzung 
der Rasenflächen vor den Gebäuden vorgenommen. Wir würden uns 
freuen, wenn diese Maßnahme in Ihrem Sinne ist.
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Betr.: Bebauungsplan Nr. 44 „Ortslage Gollwitz“ – Bekanntmachung der Planaufstellung

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Betr.:  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Ferienpark Gollwitz“ 

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat in ihrer 
Sitzung am 14.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 mit 
der Gebietsbezeichnung „Ortslage Gollwitz“ beschlossen.

Mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 44 nach § 30 Abs. 3 BauGB soll 
der bestehende Ortscharakter gesichert werden. Aufgrund der hohen At-
traktivität des Ostseebades Insel Poel als touristische Destination kommt 
es in steigendem Maße zur Umwidmung von Dauerwohnungen zu Ferien-
wohnungen in der Ortslage Gollwitz. Die Gemeinde beabsichtigt daher die 
Wohnfunktion in der Ortslage zu sichern und zukünftige Umwidmungen 
zu verhindern.

Der Bebauungsplan Nr. 44 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB wird verzichtet.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 
i. d. F. der 5. Änderung stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 44 Wohnbauflächen und Sondergebiete dar. Die entsprechenden Dar-
stellungen werden im Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 44 berücksich-
tigt, so dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden kann. Sollte eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan nicht 
möglich sein, wird der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 
angepasst.

Kirchdorf, den 15.3.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

 

Geltungsbereiche des 
Bebauungsplanes Nr. 44 
der Gemeinde Ostsee-
bad Insel Poel 

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, 
© GeoBasis DE/M-V 2022

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, 
© GeoBasis DE/M-V 2022

Anlage: Übersichtsplan

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat in ihrer 
Sitzung am 14.03.2022 den Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 „Ferienpark Gollwitz“ sowie den dazugehörigen 
Entwurf der Begründung für die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 sowie § 4 
Abs. 2 i. V. m. §§ 13 und 13a Baugesetzbuch (BauGB) bestimmt.
Zum Zwecke der Öffentlichkeitsbeteiligung liegt der Entwurf der  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 mit dem dazugehörigen Entwurf 
der Begründung (inkl. Umweltbelange) in der Zeit vom 12.04.2022 bis 
zum 13.05.2022 im FB IV Bau und Umwelt der Gemeinde Ostseebad 
Insel Poel, Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf, öffent-
lich für jede Person zur Einsicht aus. Die Planunterlagen sind zusätzlich 
in dem o. g. Auslegungszeitraum auf der Internetseite des Amtes unter  
www.ostseebad-insel-poel.de einsehbar.
Aufgrund der aktuell bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen ist die 
öffentliche Einsicht nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung möglich. Dadurch wird gewährleistet, dass die Einsichtnahme in die 
Planunterlagen in einem separaten Raum und von nur einer Person zurzeit 
erfolgt. Zusätzlich können Fragen zeitnah an den FB IV Bau und Umwelt 
der Gemeinde Ostseebad Insel Poel gestellt werden.

FB IV Bau und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 
Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf 

Tel.: 038425 4281 0
Sollten im Zeitraum der Auslegung weitere Infektionsschutzmaßnahmen 
erlassen werden, die eine Einsichtnahme behindern oder verhindern, wird 
die Auslegung um einen angemessenen Zeitraum verlängert oder ggf. zu 
einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. 
Während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB können 
von jeder Person Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Im Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung 
besteht auch die Möglichkeit der Erörterung. Die Gemeinde weist darauf 
hin, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Des Weiteren mach die Gemeinde Ostseebad Insel Poel bekannt, dass im 
beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 

von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 
1 BauGB abgesehen wird.

Kirchdorf, den 15.3.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

    Anlage: Übersichtsplan

AMTLICHES
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Geltungsbereich der Verän-
derungssperre für das Gebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 43 
der Gemeinde Ostseebad 
Insel Poel 

Geltungsbereiche der Verän-
derungssperre für das Gebiet 
des Bebauungsplanes Nr. 43 
der Gemeinde Ostseebad 
Insel Poel 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat aufgrund 
von § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert am 23.07.2019 (GVOBI. M-V S. 
467) und der §§ 14 u. 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
am 10.09.2021 (BGBI. I S.4147) in ihrer Sitzung am 14.03.2022 folgende 
Satzung beschlossen.
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung 
in Kraft.

§ 1 Zu sichernde Planung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat am 
14.03.2022 beschlossen, die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 43 
„Ortslage Malchow“ aufzustellen.
Das Ziel der Planung besteht in der Sicherung der Wohnfunktion in der 
Ortslage Malchow. Die Umwidmung von Dauerwohnen in ferienmäßiges 
Wohnen soll ausgeschlossen werden. Mit dem Anwachsen der Ferienwoh-
nungen steigt die Gefahr, dass ganze Ortslagen, in denen ein großer Teil 
der Wohnungen und Häuser über größere Zeiträume nicht genutzt werden, 
verlassen wirken. Eine zu hohe Anzahl von Ferienwohnungen führt außer-
dem zu einer sinkenden Auslastung bestehender Beherbergungsbetriebe, 
zu einer hohen baulichen Verdichtung, einer höheren Verkehrsbelastung 
in Wohngebieten v. a. in den Sommermonaten und zu einer geringen Kauf-
kraft im Winter durch den Rückgang der Wohnbevölkerung. Hier zeigen 
sich in der Folge also auch negative wirtschaftliche Effekte.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine 
Veränderungssperre erlassen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Flurstücke 5/11, 
19/16, 20/21, 36/5 (teilw., Straßenflurstück) und 41/7 (teilw., Straßenflur-
stück) der Flur 1 Gemarkung Malchow sowie 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 
8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/3, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 56/1, 57 59 
(teilw., umfasst den Bereich bis zur südlichen Begrenzung des Flurstückes 
52) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83 und 84 der Flur 2 Gemarkung Malchow.
Der Übersichtsplan (ohne Maßstab) in der Anlage dient zur Verdeutli-
chung. Ein Lageplan im Maßstab 1:2.000 ist Bestandteil der Satzung und 
kann in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
a) Vorhaben im Sinne des § 29 des BauGB nicht durchgeführt oder bau-

liche Anlagen nicht beseitigt werden;
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstü-

cken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann 
von Abs. 1 eine Ausnahme zugelassen werden.
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurecht-
lich genehmigt worden sind oder mit deren Ausführung nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte 
begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh-
rung einer bisher rechtmäßig ausgeübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.

§4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre
(1) Die Veränderungssperre tritt am Tage dieser Bekanntmachung in Kraft.
(2) Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft. Sie 
tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald die Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 43 rechtsverbindlich geworden ist.

§ 5 Entschädigungen im Rahmen der Veränderungssperre
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB wird hingewie-
sen: Fortsetzung auf Seite 8

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Satzung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 43 „Ortslage Malchow“

Kartengrundlage: GeoBasis DE/M-V 2022

Kartengrundlage: GeoBasis DE/M-V 2022

Anlage Übersichtspläne

AMTLICHES
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Fortsetzung von Seite 7  
Danach können Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, 
wenn die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres 
Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuches hinaus andauert 
und dadurch Vermögensnachteile entstanden sind. Die Fälligkeit des An-
spruches kann dadurch herbeigeführt werden, dass der Entschädigungs-
berechtigte die Leistungen der Entschädigung schriftlich bei der Gemein-
de Ostseebad Insel Poel beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird.

§ 6 Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Betr.:   Bebauungsplan Nr. 43 „Ortslage Malchow“ – Bekanntmachung der Planaufstellung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat in ihrer 
Sitzung am 14.03.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 mit 
der Gebietsbezeichnung „Ortslage Malchow“ beschlossen.
Mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 43 nach § 30 Abs. 3 BauGB soll 
der bestehende Ortscharakter gesichert werden. Aufgrund der hohen At-
traktivität des Ostseebades Insel Poel als touristische Destination kommt 
es in steigendem Maße zur Umwidmung von Dauerwohnungen zu Ferien-
wohnungen in der Ortslage Malchow. Die Gemeinde beabsichtigt daher die 
Wohnfunktion in der Ortslage zu sichern und zukünftige Umwidmungen 
zu verhindern.
Der Bebauungsplan Nr. 43 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt. Auf die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB wird verzichtet.
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 
i. d. F. der 5. Änderung stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 43 Wohnbauflächen und Sondergebiete dar. Die entsprechenden Dar-
stellungen werden im Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 43 berücksich-
tigt, so dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden kann. Sollte eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan nicht 
möglich sein, wird der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 
angepasst.

Kirchdorf, den 15.3.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

  

 

Geltungsbereiche des 
Bebauungsplanes Nr. 43 
der Gemeinde Ostsee-
bad Insel Poel 

Anlage Übersichtsplan

Auszug aus der digi-
talen topographischen 

Karte, © GeoBasis 
DE/M-V 2022

der Bekanntmachung der Veränderungssperre schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss über die Veränderungssperre wird hiermit bekannt gemacht.

Die Satzung über die Veränderungssperre sowie der zur Satzung gehö-
rende Lageplan (Maßstab 1:2.000) kann von jeder Person im Fachbereich 
Bau und Umwelt der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Ostseebad Insel 
Poel, Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Kirchdorf während der Dienstzeiten 
eingesehen werden.

Kirchdorf, den 15.03.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel
Betr.: 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Wohnbebauung Neuhof“
 Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostsee-
bad Insel Poel hat in ihrer Sitzung am 14.03.2022 
den Entwurf der Satzung über die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 24 „Wohnbebauung 
Neuhof“ einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht gebilligt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen.
Die Gemeinde möchte mit der vorliegenden 5. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 die vor-
mals festgesetzten Grünflächen mit den Zweck-
bestimmungen „Parkanlage“, „Hausgarten“ und 
„Streuobstwiese“ in allgemeine Wohngebiete 
(WA) umwidmen. Es wird die Errichtung von 
ausschließlich dem Dauerwohnen dienenden 
Gebäuden verfolgt. Die Wohnräume sollen in 
Einzel- oder Doppelhäusern zur Verfügung ge-
stellt werden.
Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 24, die dazugehörige Begründung  
sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der 
Zeit vom vom 19.04.2022 bis zum 24.05.2022 
im FB IV Bau und Umwelt der Gemeinde 
Ostseebad Insel Poel, Gemeinde-Zentrum 13, 
23999 Insel Poel OT Kirchdorf, öffentlich für 
jede Person zur Einsicht aus. Die Planunter-
lagen sind zusätzlich in dem o. g. Auslegungs-
zeitraum auf der Internetseite des Amtes unter  
www.ostseebad-insel-poel.de einsehbar. 
Während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB können von jeder Person 
Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. Die Ge-
meinde weist darauf hin, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können.
Aufgrund der aktuell bestehenden Infektions-
schutzmaßnahmen ist die öffentliche Einsicht 
nur nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung möglich. Dadurch wird gewährleis-

tet, dass die Einsichtnahme in die Planunterla-
gen in einem separaten Raum und von nur einer 
Person zeitgleich erfolgt. Zusätzlich können Fra-
gen zeitnah an den FB IV Bau und Umwelt der 
Gemeinde Ostseebad Insel Poel gestellt werden.

FB IV Bau und Umwelt  
der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 

Gemeinde-Zentrum 13,  
23999 Insel Poel OT Kirchdorf 

Tel.: 038425 4281 0

Sollten im Zeitraum der Auslegung weitere In-
fektionsschutzmaßnahmen erlassen werden, die 
eine Einsichtnahme behindern oder verhindern, 
wird die Auslegung um einen angemessenen 
Zeitraum verlängert oder ggf. zu einem anderen 
Zeitpunkt wiederholt.

Folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen sind vorhanden und während der öf-
fentlichen Auslegung verfügbar:

AMTLICHES
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1. Umweltbericht mit Informationen zu den 
Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen/
biologische Vielfalt, Klima/Luft, Mensch, Land-
schafts-/Ortsbild, Kultur- und sonstige Sachgü-
ter sowie zu Wechselwirkungen zwischen den 
genannten Schutzgütern. Die naturschutzrecht-
liche Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist 
dargestellt.
Schutzgut Boden: Die natürliche Bodenstruktur 
und stoffliche Zusammensetzung ist bei der jun-
gen Ausgleichsfläche bereits verändert, da diese 
vorher intensiv genutzter Acker war. Der Boden 
der ehemaligen Parkanlage ist durch die anthro-
pogene Nutzung und den früheren Eintrag von 
Gartenabfällen vorbelastet. Die maßgeblichen 
Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden 
entstehen durch dauerhafte Bodenversiegelun-
gen bzw. Überbauung. Dieser Verlust wird im 
Rahmen einer Eingriffs- und Ausgleichsbilan-
zierung erfasst und ausgeglichen. Es verbleiben 
keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Schutzgut Wasser: Eine Anbindung des Plan-
gebietes an die zentrale Abwasserleitung ist mit 
der Schmutzwasserleitung des Zweckverban-
des Wismar, die zum Klärwerk Kirchdorf führt, 
gegeben. Die Hausanschlussleitungen werden 
in der Dorfstraße zusammengeführt und in die 
Abwasserdruckleitung zusammengeführt, dies 
geschieht über ein vorhandenes Pumpwerk. 
Das auf den privaten Grundstücken anfallende 
unbelastete Niederschlagswasser ist auf den 
jeweiligen Baugrundstücken zur Versickerung 
zu bringen. Ein entsprechendes Bodengutach-
ten, das die Versickerung bestätigt, liegt vor. Es 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten
Schutzgut Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt: 
Es wurde ein Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag in Form einer Potentialabschätzung 
durchgeführt (siehe Punkt 2). Im Rahmen der 
Umsetzung der Planung sind Baumfällungen 
notwendig. Dabei handelt es sich teilweise um 
gesetzlich geschützte Bäume gemäß § 18 Nat-
SchAG M-V. Für die Bäume im Plangebiet liegt 
ein Fachgutachten des ö. b. v. Sachverständigen 
Thomas Franiel vor.
Schutzgut Klima/Luft: Auswirkungen auf das 
Klima sind nur im kleinklimatischen Bereich 
durch die Veränderung vorhandener Struktu-
ren zu erwarten. Denn die Brachfläche und die 
junge Ausgleichsfläche besitzen, aufgrund ihrer 
Ausprägung und Größe, nur eine geringe Be-
deutung in Bezug auf die Kaltluftproduktion. 
Überschreitungen gesetzlich zulässiger Immis-
sionen sind im Zusammenhang mit der hier be-
trachteten Planung nicht zu erwarten. Mit der 
vorliegenden Planung werden keine Eingriffe 
in das Schutzgut Luft und Klima geplant, die 
den aktuellen Zustand dauerhaft negativ beein-
flussen könnten. Der Erhalt und die Neupflan-
zung mehrerer Bäume wirkt sich positiv auf das 
Kleinklima aus. Mit der vorliegenden Planung 
werden keine Eingriffe in das Schutzgut Luft 
und Klima geplant, die den aktuellen Zustand 
dauerhaft negativ beeinflussen könnten. 
Schutzgut Mensch: Die Bedeutung des Plange-
bietes für die landschaftsgebundene Erholung 
sowie für die Freizeitnutzung ist bereits zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht gegeben, da die Flächen 
brachliegen oder eine Obstwiese darstellen und 
nicht für die Erholungsnutzung geeignet sind. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass es durch 
die Planung nicht zu beträchtlichen negativen 
Auswirkungen auf die vorhandene Wohnbe-
bauung innerhalb der Ortslage Neuhof kommen 
wird, da sie bereits anthropogen vorbelastet ist. 
Es kann von der Wahrung gesunder Wohnver-
hältnisse ausgegangen werden.
Schutzgut Landschaft/Ortsbild: Das Land-
schaftsbild ist bereits durch Wohnbebauung ge-
prägt. Die mit dem Bebauungsplan festgesetzten 
Pflanzungs- und Erhaltungsgebote fördern die 
Einbindung in das Orts-/Landschaftsbild, sodass 
nicht mit erheblichen negativen Auswirkungen 
zur rechnen ist.
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind kei-
ne Bodendenkmale bekannt. Aus diesem Grund 
ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu 
rechnen.
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung: Die 
Kompensationswertermittlung erfolgt metho-
disch auf Grundlage der „Hinweise zur Ein-
griffsregelung“ des Landesamtes für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V (2018). Das 
ermittelte Kompensationsdefizit wird durch ex-
terne Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 
Schutzgebiete: Das Plangebiet befindet sich 
außerhalb von Schutzgebieten. Das nächstge-
legene Schutzgebiet ist das Europäische Vogel-
schutzgebiet SPA DE 1934-401 „Wismarbucht 
und Salzhaff“ nördlich und nordwestlich an 
den Geltungsbereich angrenzend. Es erfolgte 
eine SPA-Vorprüfung für dieses Schutzgebiet. 
In dieser Prüfung wurde festgestellt, dass auf-
grund der vorhandenen Wohnbebauung und der 
dadurch bereits vorhandenen anthropogenen Be-
einträchtigung keine Beeinträchtigungen durch 
die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
entstehen. 
Schutzobjekte: Im Plangebiet befinden sich kei-
ne gemäß § 20 Naturschutzausführungsgesetz 
(NatSchAG M-V) gesetzlich geschützten Bio-
tope. Mit der Umsetzung der 5. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 24 wird demnach nicht in 
geschützte Biotope eingegriffen. Im planungs-
relevanten Umfeld ist ein gemäß § 20 Natur-
schutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) ge-
schütztes Biotop in der Datenbank des Landes 
verzeichnet. Die vorgelegte Planung ist nicht in 
der Lage, dieses geschützte Biotop zu beein-
trächtigen. 
1. Geotechnischer Bericht zur 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 24 „Wohnbebauung Neu-
hof“ der Gemeinde Ostseebad Insel Poel vom 
15.02.2022, ingeos Ingenieurgeologischer Ser-
vice, Warin: Es werden Aussagen zu den Boden-
verhältnissen sowie zur Versickerungsfähigkeit 
des anstehenden Bodens getroffen.
2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Poten-
tialabschätzung): Es wird im Wesentlichen eine 
Brachfläche und eine junge Streuobstwiese 
überplant. Die meisten Bäume im Plangebiet 
werden entfernt. Im Rahmen der Kartierung 
wurde zunächst eine potentielle Betroffenheit 
der Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse 
festgestellt. Unter Berücksichtigung der Be-
stimmungen des § 39 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und einer bauökologischen Beglei-
tung für den Abriss eines Stallgebäudes, kann 
das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß 
§ 44 Abs. 1 ausgeschlossen werden. 

3. Für die Bäume im Plangebiet liegt ein Fach-
gutachten des ö. b. v. Sachverständigen Thomas 
Franiel vor.
4. Stellungnahme des Amtes für Raumordnung 
und Landesplanung Westmecklenburg vom 
14.10.2021: Als Voraussetzung für die landes-
planerische Zustimmung wird die Reduzierung 
der möglichen Wohneinheiten gefordert, diese 
wurde vom Vorentwurf zum Entwurf um ca. 
50 % reduziert. Der Entwurf sieht nunmehr die 
Errichtung von ca. 10 bis 12 Wohneinheiten vor.
5. Stellungnahme des Landkreises Nordwest-
mecklenburg vom 15.10.2021:
Untere Abfallbehörde: die Behörde bittet um 
eine Überprüfung des geplanten Straßenraumes 
zur Befahrbarkeit mit den eingesetzten Abfall-
sammelfahrzeugen. Weiterhin sind abfallrecht-
liche Belange nicht erheblich betroffen.
Untere Denkmalschutzbehörde: Es sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Bau- oder Bo-
dendenkmale betroffen.
Untere Wasserbehörde: Wasserrechtliche Belan-
ge sind nicht erheblich betroffen.
Untere Naturschutzbehörde: Es werden Hinwei-
se zur Bilanzierung, zum Baumschutz und zum 
Artenschutz gegeben. Diese wurden im Umwelt-
bericht vertiefend betrachtet und erläutert.
6. Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 29.09.2021: Waldflächen sind von 
der 5. Änderung des Bebauungsplane Nr. 5 nicht 
betroffen. 
7. Zweckverband Wismar vom 22.11.2021: 
Grundsätzlich ist die Versorgung mit Trinkwas-
ser und die Entsorgung des Abwassers möglich. 
Der Löschwasserbedarf kann über Trinkwas-
serleitungen zur Verfügung gestellt werden. In 
Bezug auf die Trinkwasserversorgung und die 
Schmutzwasserentsorgung ist der vorhandene 
Leitungsbestand teilweise zu verändern und 
mit dem ZVG abzustimmen. Die künftig ent-
stehenden Wohngebäude sind an das Trinkwas-
ser- bzw. Abwassersystem anzuschließen. Das 
Niederschlagswasser ist zu versickern. 

Kirchdorf, den 15.3.2022
Gabriele Richter, Bürgermeisterin

Anlage
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 
5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 24 „Wohnbebauung Neuhof“

AMTLICHES
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Jährlich veranstaltet die FF Kirchdorf/Insel 
Poel ihren Wintermarsch der Jugendfeuerweh-
ren „Poeler Leuchtfeuer“. Dieser Marsch ist bei 
vielen Jugendfeuerwehren, auch außerhalb des 
Landkreises, ein fester Termin.
Im letzten Jahr musste die Veranstaltung leider 
ausfallen. Warum ist ja jedem klar. Umso mehr 
freuten sich die Kameraden über die Locke-
rungen und starteten die Planung. Der Termin, 
19. Februar 2022, wurde bestimmt, die Route 
festgelegt, Stationen besetzt und das Essen be-
stellt. Viele Mannschaften sicherten sich ihre 
Startplätze und die Vorfreude war riesig.
Es sollte aber anders kommen… Orkantief 
„Zeynep“ machte allen einen Strich durch die 
Rechnung. Alle Feuerwehren im Land waren 
mehrere Stunden im Einsatz, sodass keine Zeit 
für Jugendarbeit mehr blieb. 
So wurde der Termin kurzfristig auf den 26. Fe-
bruar 2022 verschoben. Diesmal wurden wir von 
den Wetterfröschen mit warmen und sonnigen 
Frühlingswetter belohnt. 

Auf einem 6,5 km langen Rundkurs mit sieben 
Stationen zeigten die zehn Jugend- und vier 
Kindermannschaften ihr Können. Der Ablauf 
funktionierte reibungslos und alle trafen recht-
zeitig zum Mittagessen am Gerätehaus ein. Hier 
stand schon die Gulaschkanone mit den Nudeln 
und Tomatensoße bereit. Die Helfer im Hinter-
grund haben die Tische hergerichtet und Obst, 
Pudding und Getränke bereitgestellt.
Die Auswertung dauerte etwas an, denn mussten 
viele Punkte berechnet werden. Jede Platzierung 
und jedes Team wurde bei der Siegerehrung be-
klatscht und bejubelt. 
Die Erfolgreichen sind bei der Jugend: 1. Platz 
Hohen Viecheln; 2. Platz Stove; 3. Platz Horns-

„Poeler Leuchtfeuer“ und der holprige Weg in die Normalität

torf und bei den Kindern: 1. Platz Losten 1; 2. 
Platz Kirchdorf; 3. Platz Losten 2.
Viele Mannschaften bedankten sich noch vor Ort 
oder schriftlich bei uns für diesen gelungenen 
Marsch. Die Kinder hatten viel Spaß und eine 
großartige Zeit auf Poel. Das war für uns wichtig 
und nach der langen schwierigen Zeit wieder die 
Normalität in das Feuerwehrleben zu bringen.
Die Kameraden der Feuerwehr Kirchdorf/Insel 
Poel bedanken sich bei allen Helfern, bei der 
FF Hornstorf zusammen mit dem Real-Mark, 
dem Poeler Schützenverein und beim Schlem-
merstübchen.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 

Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf Insel Poel
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Vortrag „Weltumradelung“ 
von Ronald Prokein

Am 21. April 2022 um 19 Uhr findet im gro-
ßen Saal im Haus des Gastes ein abenteuerlicher 
Vortrag statt. Der Eintritt ist kostenfrei.
Der Abenteurer und Autor Ronald Prokein 
durchquerte mit Markus Möller als erste Men-
schen Kamtschatka zu Fuß. Prokein lief auch als 
Erster überhaupt im Hochsommer durch Europa 
und entdeckte auf einer anderen Reise den käl-
testen bewohnten Ort der Erde. 
Doch begonnen hat seine Abenteurerkarriere mit 
einer Weltumrundung. Ronald Prokein umrun-
dete, gemeinsam mit Markus Möller, per Fahr-
rad die Erde. Sie radelten fast 18.000 Kilometer 
in fünf Monaten (Guinness-Buch Rekord). Pro-
kein überschlug sich mit dem Fahrrad in China. 
Ein Hornissenschwarm attackierte die Rostocker 
in der menschenleeren Taiga Sibiriens.
Über Asphalt-, Stein-, Schlamm- und Sandpisten 
und gequält von Insekten durchquerten sie drei 
Kontinente, schliefen unter freiem Himmel, in 
Nobelherbergen und Armenhäusern, in Kirchen 
und Feuerwehrstationen. Sie gerieten in Hand-
gemenge und Polizeigewahrsam, sprachen mit 
Botschaftern, Unterweltbossen und Prostitu-
ierten, wurden verwöhnt und bestohlen. Dabei 
wog Möller als 13-Jähriger fast 100 Kilogramm 
und Prokein brachte es mit 15 Jahren nur auf 45 
Kilogramm! Kaum jemand glaubte einst an das 
ehemals ungleiche Paar. Kurz: Eine Material-, 
Kraft- und Nervenprobe hart an der Grenze zur 
Verzweiflung und eine Flucht nach vorn, weg 
von der Kindheit voller Spott und Demütigun-
gen. 
Mit im Vortragsgepäck Prokeins neues Buch 
„Die Entdeckung des Kältepols Jutschjugei“. 
Das Vorwort dazu schrieb Jörg Kachelmann.

Anne Stoll

Freiwillige Feuerwehr  
Kirchdorf / Poel 

Komm zu uns! Wir suchen DICH!
Informationen bei: 

Bodo Köpnick, Tel. 0172 / 9333463, 
E-Mail: b.koepnick@npz.de

Die Bauausschussmitglieder haben in ihrer ver-
gangenen Sitzung über die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostsee-
bad Insel Poel beraten. In der Beratung ging es 
um die schriftliche Mitteilung des Landesbau-
windkraftanlagen-Ministeriums in Schwerin. 
Seitens des Ministeriums ist auf der Insel Poel 
die Entstehung eines Windkraftanlagen-Parks 
vorgesehen, sodass nun sämtlicher Verbrauchs-
strom auf der Insel über diesen Park laufen soll. 
Es wird weiterhin vom Ministerium eine 
schnellstmögliche Umsetzung nötig, um die 
bereits bestellten 50 Windkrafträder während 
der Sommermonate zu installieren und dann 
anschließend in Betrieb zu nehmen. 
Der beratene Bauausschuss hat nun seine Vor-
schläge der Gemeindevertretung zur Beschluss-

fassung vorgelegt. Es ist weiterhin geplant, die 
süd-östliche Windrichtung zu nutzen. Dabei 
wurden in den vergangenen Wochen diverse 
Messungen auf der ganzen Insel durch die Firma 
Cyclona vorgenommen.
In dem nun vorliegenden Gutachten ging hervor, 
dass die allergünstigste Lage die Kirchsee am 
Hafen in Kirchdorf mit Blickrichtung zu Wis-
mar ist.
Wenn sich nun die Gemeindevertreter in der 
nächsten Sitzung für diese Vorschläge aus dem 
Bauausschuss entscheiden, ist mit dem Baube-
ginn im Juni 2022 zu rechen. 
Die Kirchsee soll dann mit Sand aufgespült wer-
den, sodass neues Land entsteht. Dann werden 
die 50 Windräder auf Stahlträger gerammt und 
montiert. 

Neuer Windpark soll errichtet werden

Veranstaltungen im Jahr 2022
Nachdem es in den Jahren 2020 und 2021 auf-
grund der Corona-Pandemie etwas ruhig um die 
Veranstaltungen auf unserer Insel war, freue ich 
mich, dass in diesem Jahr wieder viele verschie-
dene Veranstaltungen für Begeisterung und gute 
Unterhaltung bei unseren Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Gästen sorgen werden. An dieser Stel-
le möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick auf 
die Poeler Veranstaltungen im Jahr 2022 geben:

 ■ 02.04.2022: Poel räumt auf
 ■ 08.04.2022:  Tag der offenen Tür im Haus 

des Gastes
 ■ 28.04.2022: Einwohnerversammlung
 ■ 07.05.2022: Sandburgenwettbewerb
 ■ 25.06.2022:  Bürgerfrühstück/Drachenboot-

turnier

 ■ 26.06.2022: Shantychortreffen
 ■ 16.07.2022: Peuler Deerns Cup
 ■ 27.07.2022: DLRG/NIVEA Strandfest
 ■ 29.07.-31.07.2022: Wikingerfest
 ■ 27.08.-28.08.2022: Trecker Treck

Neben den aufgelisteten Veranstaltungen wer-
den noch zahlreiche weitere Attraktionen auf 
unsere Gäste und Mitbürger warten, beispiels-
weise die beliebten Kunsthandwerkermärkte in 
Timmendorf und Kirchdorf. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Ver-
anstaltungen erhalten Sie über den Online-Ver-
anstaltungskalender der Kurverwaltung sowie 
über die jeweiligen Werbemaßnahmen der Ver-
anstalter. 

Mitte März hat der Landkreis seine regelmäßi-
gen mobilen Impfangebote in den Amtsberei-
chen eingestellt. 

Als Alternative für Impfwillige wird auf die 
zahlreichen Arztpraxen im Landkreis Nord-
westmecklenburg verwiesen, die Impfungen 
gegen Covid19 durchführen und die Impfkam-
pagne in der Fläche fortsetzen werden.

Mobile Impfeinsätze im Landkreis enden
Weitere Impfangebote in Wismar
Im April werden weiterhin Impfungen im Haus 
18 an der Hochschule Wismar angeboten:

 ■ Impfstützpunkt Wismar 
Campus der Hochschule Wismar 
Philipp-Müller-Straße 14, 23966 Wismar
 ■ jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitag
 ■ 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.
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Anzeigen im „Poeler Inselblatt“
Infos & Kontakt: Antje Mellendorf 

Tel. 038425 428110 
E-Mail a.mellendorf@inselpoel.net

Sprechstunde der Bürgermeisterin
Sie haben ein spezielles 
Anliegen, das die Gemein-
de betrifft, und würden am 
liebsten einmal persön-
lich mit der Bürgermeis-
terin darüber sprechen? 
Kein Problem. Dafür 
hat die Bürgermeisterin  
Gabriele Richter eine eigene Sprechstunde  
eingerichtet: jeden Donnerstag von 16 bis 
18 Uhr in den Räumen der Gemeindeverwal-
tung, Gemeinde-Zentrum 13 in Kirchdorf.
Ganz wichtig: Leider werden auch manchmal 
andere Termine vorgegeben, daher bitten wir 
Sie, um eine vorherige telefonische Termin-
vereinbarung mit dem Vorzimmer (Tel. 
038425-42810 oder E-Mail: a.mellendorf@
inselpoel.net). So können auch Ausweichter-
mine an anderen Wochentagen abgesprochen 
werden.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Gemeindevertreter- 
vorstehersprechstunde

findet jeden Donnerstag 

von 17.00 bis 18.00 Uhr  

mit Bodo Köpnick statt.

Telefonische Terminabsprache  
über das Sekretariat  

Antje Mellendorf, Tel. 038425 / 42810.

Öffnungszeiten  
Kurverwaltung Insel Poel 

bis zum 30. April 2022 
Mo. – Fr.:  9:00 – 17:00 Uhr

Wismarsche Straße 2, 
23999 Insel Poel OT Kirchdorf 

Tel.: 038425 20347, Fax: 038425 4043 
www.insel-poel.de

Öffnungszeiten  
Inselmuseum

bis 30. April 2022
Dienstag bis Freitag:  
10:00 – 14:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 12:00 Uhr
Führungen nach Absprache auch außer-

halb der Öffnungszeiten möglich
Möwenweg 4, 23999 Kirchdorf 

Tel. 038425 20732 
inselmuseum@insel-poel.de

Öffnungszeiten  
Inselbibliothek
bis 31. Mai 2022

Montag 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 16:30 Uhr
Freitag 09:00 Uhr – 14:30 Uhr

Inselbibliothek 
Wismarsche Str. 2 · 23999 Kirchdorf

Tel.: 038425 20287 · bibo@insel-poel.de
Rückgabe aller Medien  

in der Kurverwaltung möglich!

Schiedsstelle
Die nächste Sprechzeit der 
Schiedspersonen  Ditmar 
Brünn und Rose Strauven 
findet am 14. April 2022 in 

der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr in der 
Gemeindeverwaltung, Gemeinde-Zentrum 
13 in Kirchdorf, statt. 

Telefon: 038425 428574

Abholtermin der  
Wertstofftonne

13.04.2022 (Mittwoch)
April:

Die Bürgermeisterin gratuliert allen Bürgerinnen und Bürgern recht herzlich, die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern:  
„Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Glück und Erfolg sowie Zufriedenheit und persönliches Wohlergehen.  

Erleben Sie einen wunderschönen Tag und genießen Sie die Aufmerksamkeiten, die Ihnen durch Ihre Familie, Freunde,  
Nachbarn und Bekannten entgegengebracht werden.“

 02.04. Herr Manfred Kräge Oertzenhof 75. Geburtstag
 05.04. Frau Vera Kentenich Kirchdorf 70. Geburtstag
 13.04. Frau Monika Möller Kirchdorf 70. Geburtstag
 21.04. Frau Hedwig Nass Timmendorf 80. Geburtstag
 21.04. Herr Hans-Jürgen Pierstorf Kirchdorf 70. Geburtstag
 21.04. Frau Angelika Pudschun Oertzenhof 70. Geburtstag
 22.04. Frau Erika Koal Kirchdorf 85. Geburtstag
 23.04. Herr Wolfgang Fidorra Oertzenhof 70. Geburtstag
 25.04. Herr Rüdiger Haase Oertzenhof 70. Geburtstag
 28.04. Frau Ursula Schmallowsky Kaltenhof 80. Geburtstag

Allen hier nicht genannten  Jubilaren 
möchte die Gemeinde Ostseebad Insel 

Poel ebenfalls herzliche Glückwün-
sche zu ihrem Ehrentag aussprechen 

und weiterhin beste Gesundheit sowie 
persönliches Wohlergehen wünschen.
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Man muss über die Freuden des Lebens nicht viel reflektieren,  
so wie über die Schönheiten eines guten Gedichts, man genießet  

beide besser, ohne sie zu zählen oder zu zergliedern.
Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter  1763 – 1825), deutscher Dichter, Publizist und Pädagoge

Geburtstage des Monats April
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Der Poeler SV 1923 e. V. stellt vor: 
Kimi Thomassek, Abteilungsleiter Fußball F-Jugend

Kimi hat im Poeler SV wohl den schönsten, 
aber sicherlich nicht den leichtesten Trai-
nerjob übernommen. Er trainiert unsere 
jüngsten Sportler in der Sparte Fußball. Es 
macht so viel Freude zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die kleinen Wirbelwinde im 
Alter zwischen sechs und acht Jahren dem 
Ball nachjagen und schon richtig Kampf-
geist entwickeln. Kimi hat selbst im Verein 
Fußball gespielt und die Mannschaft vor ca. 
einem Jahr von Philipp Schubert und Pat-
ricia Settgast übernommen. Beide arbeiten 
jetzt in anderen Bereichen des Vereins; Phi-
lipp unterstützt Kimi bei der Trainerarbeit. 

Kimi ist motiviert und trainiert die 15 kleinen Fußballer mit viel Spaß und 
Abwechslung für die Lütten. Am beliebtesten sind bei Fiete, Carl, Theo, 
Arne, Ben, Toni, Fritz und den anderen natürlich die Trainingseinheiten, 
wenn aufs Tor geschossen wird. Aber das reicht nicht allein, um Kondition 
und Kraft aufzubauen. Auch Lauftraining, Kraftübungen und kleine Test-
spiele gehören zum Training.

Neben seiner Ausbildung als Bäcker, der Berufs-
schule und der Erziehung seines Welpen Enzo, trai-
niert Kimi jeden Montag eineinhalb Stunden die Jüngs-
ten – dafür möchte ihm der Verein herzlich danken! Weiter so, Kimi! Mit 
Deiner Hilfe werden die Kleinsten irgendwann die Größten sein! B. B.

Unser Gartentipp 
April 2022

Es kann richtig losgehen
Auch im Freiland kann nun di-
rekt ausgesät werden. Das gilt 
für Rettich, Erbsen, Salate beim 
Gemüse, Sonnenblumen, Tage-
tes und Kapuziner Kresse bei den Blumen bzw. 
letztere auch zu den Kräutern zu zählende. Aus-
dauernde Kräuter, die zu breit geworden sind, 
können geteilt und an neuen Standort gepflanzt 
werden und sind für einen Rückschnitt um ein 
Drittel bzw. die Hälfte dakbar. Auch Frühkar-
toffeln können gelegt werden, dabei sollte ein 
großer Reihenabstand für eine gute Versorgung 
gewählt werden. Gute Pflanzzeit ist für Obst- 
und Ziergehölze sowie Stauden und mehrjähri-
ge Kräuter. Erdbeeren sollten gepflegt und mit 
einer Kompostgabe versorgt werden.
Moos im Rasen wird am besten durch Vertikul-
tieren reduziert. Zuvor aber den Rasen mähen 
und anschließend Kahlstellen ausbessern. Dazu 
ist es vorteilhaft, Grassamen vor dem Ausstreu-
en mit Erde zu mischen und für ausreichend 
Feuchtigkeit zu sorgen.

Ihre Kleingartenfachberatung

Liebe Katzenfreunde
Dank unseres Sponsors sind wir 
in der Lage, unsere Aktion „der 
finanziellen Unterstützung bei 
der Kastration von Katzen und 
Katern von privaten Haltern“ 
bis zum 31. Juli 2022 zu ver-
längern. 
Wenn Sie also Interesse haben, Ihr Tier bei unse-
rem Vertragsarzt Herrn Dr. Hinrichs kastrieren 
zu lassen, legen wir zweckgebunden 50 Euro zu 
Ihren Kosten zu.
Dazu wenden Sie sich bitte an Petra Ladwig 
(Tel. 0174 4433471) oder Christiane Steinfurth 
(Tel. 01511 4379334) damit wir Ihr Tier anmel-
den können oder senden Sie uns eine E-Mail an  
pkhv@gmx.de. 
Sie haben Schwierigkeiten Ihr Tier einzufangen? 
Dann informieren Sie uns bitte, damit Ihnen da-
bei geholfen werden kann.
PS: Wir bitten die Inselbewohnerin, die sich für 
Ihre zwei Tiere für eine Kastration anmelden 
wollte, nochmals um Rückruf, da ihre Telefon-
Nummer aus Versehen gelöscht wurde. Wir bit-
ten das Versehen zu entschuldigen.

Vorstand des Poeler Katzenhilfeverein e. V.

Fußballnachwuchs
Poeler SV sucht Kinder des  

Jahrgangs 2016 

Zum Aufbau einer G-Juniorenmannschaft sucht 
der Poeler SV Kinder des Jahrgangs 2016.
Interessierte können montags (ab dem 4. April 
20022) von 15.15 bis 16.15 Uhr auf dem Sport-
platz (Strandstraße) mit trainieren.

Amateurtheater auf der Insel Poel
Liebe Leser und Leserinnen, der Neubau der 
Kurverwaltung in der Gemeinde Kirchdorf hat 
mich auf die Idee gebracht, den kleinen Saal 
und die dort vorhandene Bühne für amüsan-
te Unterhaltung zu nutzen; in diesem Fall um 
Boulevardtheater zu spielen. Ich möchte eine 
Amateur-Theater-Gruppe gründen und interes-
sierte Bürger der Insel für dieses schöne Hobby 
begeistern.
Ich selbst war jahrelang Darstellerin einer 

Amateurbühne und weiß, wie schön es ist, Alt 
und Jung mit einem gemeinsamen Interesse zu-
sammenzuführen, das Publikum zu begeistern 
und für diese Arbeit am Ende Applaus zu be-
kommen.
Für eine solche Gemeinschaft braucht man Men-
schen mit unterschiedlichen und kreativen Ta-
lenten. Deshalb wäre es von Vorteil, wenn sich 
Interessenten zwischen 16 und 86 (?) bei mir 
melden würden. 

Die Proben- und Aufführungszeiten könnte man 
in die ruhige Jahreszeit verlegen, z. B. nach Ende 
und vor Anfang der Saison.
Ich würde mich freuen, wenn sich viele Leute 
vorstellen könnten, in ihrer Freizeit viel Spaß 
miteinander zu erleben und vielleicht auch eine 
neue Leidenschaft entdecken.
Bei Interesse melden Sie sich bei mir unter Tele-
fon 0152 04040414.

Marion Drusdaties
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Adresse
Adventgemeinde Kirchdorf 
Kieckelbergstraße 23 
23999 Insel Poel OT Kirchdorf

Kontakt
Pastor Raimund Baum, Tel. 0151 50 02 94 40
Falk Serbe, Tel. 038425 / 20 270

weitere Infos
www.adventgemeinde-kirchdorf.de oder
http://kirchdorf.adventist.eu

Adventgemeinde Kirchdorf
Gottesdienste und Veranstaltungen

Gottesdienst jeden Samstag
  9.30 Uhr Bibelgespräch
10.45 Uhr Predigtgottesdienst
HINWEIS: Aufgrund beschränkter Platz kapazität 
 infolge der Corona-Auflagen bitten wir um tele fonische 
Voranmeldung.

Pfadfinder 
 ■ 14.–18.04.: Osterlager in Friedensau
 ■ 23.04.: Kräuterwanderung (Brüel)

Infos unter 038425/20 270, Kids von 8 bis 
15 Jahren sind herzlich willkommen.

INFORMATIVESKIRCHENNACHRICHTEN

Die Evangelisch-
Lutherische  
Kirchengemeinde 
Poel gibt bekannt:

Gottesdienste in der Inselkirche  
im April

 ■ Sonntag, 3.4., 11 Uhr: Gottesdienst
 ■ Sonntag, 10.4. (Palmsonntag), 10 Uhr: 
Gottesdienst
 ■Donnerstag, 14.4. (Gründonnerstag), 
19 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
 ■ Freitag, 15.4. (Karfreitag), 19 Uhr: 
Tenebrae- Gottesdienst mit Abendmahl
 ■ Sonntag, 17.4. (Ostersonntag)
• 6 Uhr: Frühandacht
• 11 Uhr:  Familiengottesdienst mit 

Abendmahl, Chorgesang und 
Osternestersuchen

 ■Montag, 18.4. (Ostermontag), 10 Uhr: 
Gottesdienst
 ■ Sonntag, 24.4., 10 Uhr: Gottesdienst

Veranstaltungen 
 ■Chorprobe montags 19.30 Uhr  
in der Kirche
 ■Bastelkreis dienstags 13.30 Uhr  
im Pfarrhaus 
 ■ Projektkreis donnerstags 14.30 Uhr  
im Pfarrhaus 
 ■ Seniorennachmittag am Mittwoch,  
dem 6.4., um 14.30 Uhr im Pfarrhaus
 ■Kinderkirche am Sonnabend, dem 23.4., 
9.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrhaus
 ■Konfirmandenunterricht am Freitag,  
dem 1.4. und 29.4., 17.00 bis 18.30 Uhr 
im Pfarrhaus
 ■Bibelgesprächskreis am Mittwoch,  
dem 27.4., um 19 Uhr im Pfarrhaus

(Für alle Veranstaltungen gelten die jeweils 
gültigen Hygieneregeln lt. Landesverord-
nung)
Sprechstunden im Pfarrhaus

 ■ Pastor Thomas: dienstags von 14 bis 16 Uhr
 ■ Frau Helbrecht: dienstags und donnerstags 
von 14 bis 16 Uhr 
 ■ sowie nach Vereinbarung

Die Anmeldung aller Beerdigungen auf den 
Poeler Friedhöfen (ob kirchlich oder welt-
lich) erfolgt über das Poeler Pfarramt. Ohne 
Anmeldung ist die Beerdigung nicht statthaft.
Telefonnummern und Adressen
Pastor Roger Thomas
Tel.: 0151 4626 5364
E-Mail: roger.thomas@elkm.de
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
Möwenweg 9 
23999 Kirchdorf/Insel Poel
Tel.: 038425/20228
Fax: 038425/42458
E-Mail: kirchdorf@elkm.de
Bankverbindungen der 
Kirchengemeinde Poel:
– für Kirchgeld und Spenden:  

IBAN: DE 73 140 613 080 003 324 303
– für Friedhofsgebühren:  

IBAN: DE 20 140 613 080 103 324 303
bei der VR Bank Mecklenburg eG  
BIC: GENODEF 1 GUE

Da lügen die Machthaber, dass sich die 
Balken biegen. Sie beschuldigten Jesus, 
er würde einen Staatsstreich planen. Da 
haben die Soldaten keine Skrupel, einen 
unschuldigen Mann zu beleidigen und zu 
foltern. Sie bespucken Jesus und setzen 
ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Da 
gibt es im Freundeskreis Verleugnung und 
Verrat, Verzweiflung und Resignation. Da 
wird Jesus gekreuzigt und mit ihm viele 
andere, die für die Würde und die Frei-
heit der Menschen eingetreten sind. Und 
die Mächtigen denken, sie hätten gesiegt.
Was für ein Trugschluss. Die Geschichte 
ist noch nicht zu Ende: Wir feiern Os-
tern. Gott hat Jesus auferweckt. Jesus 
ist den Weg durch Elend und Tod hin-
durch gegangen. Sein Wirken und seine 
Wahrheit triumphieren. Seine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig. Sie werden 
nicht verlieren. Wie sehr der Frost auch 
den Boden verhärtet, die zarten Keime 
des Lebens werden immer wieder durch-
brechen! Der christliche Glaube ist ein 
Protest, ein Glaube und eine Hoffnung 
gegen jegliche tödliche Macht. Diesen 
Weg zeichnen wir mit unseren Gottes-
diensten in der Karwoche und zu Ostern 
in der Kirche nach. 

Gründonnerstag, 14. April
Gottesdienst um 19 Uhr mit Abendmahl
„Grün“-Donnerstag kommt vom altdeut-
schen „greinen“ (weinen/verzagt sein), 
denn es war der letzte Abend, den Jesus 
mit seinen Jüngern vor seinem Tod ver-
brachten. Es war ein besonderer Abend: 
der Sederabend im Passa-Fest, an dem an 
die Befreiung des Volkes Israel aus der 
Knechtschaft in Ägypten erinnert wird. 
Jesus teilte das Brot und den Kelch als Er-
innerung an ihn in späteren Zeiten. Dies 
ist unser heutiges Abendmahl.

Karfreitag, 15. April
Gottesdienst um 19 Uhr mit Abendmahl
Nach der Überlieferung starb Jesus an 
diesem Tag um 15 Uhr am Kreuz. Auf 
Poel gibt es die besondere Tradition eines 
rituellen Abendgottesdienstes, mit bibli-
schen Lesungen und dem Symbol verlö-
schender Kerzen.
Wer am Vormittag einen Gottesdienst be-
suchen möchte, kann dies um 10 Uhr in 
der Kirche in Dreveskirchen tun.

Ostersonntag, 17. April
Gottesdienst um 6 Uhr zum Sonnenauf-
gang
In der Bibel heißt es: „Sehr früh“ gingen 
Frauen zum Grab Jesu und fanden es leer. 
Der erste Gottesdienst beginnt ebenfalls 
früh und wir erleben den Weg aus der 
Dunkelheit ins Licht.
Familiengottesdienst um 11 Uhr
Ein fröhlicher Familiengottesdienst für 
alle Generationen wird um 11 Uhr ge-
feiert, für Kinder gibt es besondere An-
gebote.

Ostermontag, 18. April
Gottesdienst um 10 Uhr
Am Ostermontag feiern wir einen Pre-
digtgottesdienst mit Gästen aus unserer 
Partnergemeinde Starnberg.

Derzeit gelten für alle Gottesdienste die 
bekannten Abstandsregelungen und die 
Maskenpflicht. Anmeldungen oder Re-
gistrierungen sind nicht mehr nötig.

Ich wünsche Ihnen eine frohe und geseg-
nete Osterzeit und grüße Sie sehr herzlich. 

Ihr Pastor Roger Thomas

Das Leben setzt sich durch
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Wir gratulieren allen Mitgliedern,  
die in diesem Monat Geburtstag  
haben, und wünschen weiterhin  
Gesundheit und Wohlergehen.
Der Vorstand Poeler Leben e. V. 

AMTLICHESPOELER LEBEN

Veranstaltungsplan 
Poeler Leben e. V. 

April 2022
04.04. 13.30 Uhr Bingo
 14.00 Uhr Rommé
05.04. 09.30 Uhr Töpfern
 10.00 Uhr Klöppeln
 14.00 Uhr Dienstagsfrauen
 14.00 Uhr Fahrradwerkstatt
 16.30 Uhr Chorprobe
 17.30 Uhr Töpfern
06.04. 14.00 Uhr Skat
 14.00 Uhr Darts
07.04. 10.00 Uhr Schreibkreis
 14.00 Uhr Nordic Walking
 14.00 Uhr Handarbeitsgruppe
11.04. 13.30 Uhr Kaffee- und Spiele-

nachmittag
 14.00 Uhr Rommé
12.04. 10.00 Uhr Klöppeln 
 14.00 Uhr Frahrradwerkstatt
 14.00 Uhr Dienstagsfrauen
 16.30 Uhr Chorprobe
13.04. 14.00 Uhr Skat
 14.00 Uhr Darts
14.04. 14.00 Uhr Nordic Walking
 14.00 Uhr Handarbeitsgruppe
 16.00 Uhr Töpfern
19.04. 10.00 Uhr Frauenforum
 10.00 Uhr Klöppeln
 14.00 Uhr Dienstagsfrauen
 14.00 Uhr Fahrradwerkstatt
 16.30 Uhr Chorprobe
20.04. 14.00 Uhr Skat
 14.00 Uhr Darts
21.04. 10.00 Uhr Schreibkreis
 14.00 Uhr Handarbeitsgruppe
 14.00 Uhr Nordic Walking
25.04. 13.30 Uhr Kaffee- und Spiele-

nachmittag
 14.00 Uhr Rommé
26.04. 9.30 Uhr Töpfern
 10.00 Uhr Klöppeln
 14.00 Uhr Dienstagsfrauen
 14.00 Uhr Fahrradwerkstatt
 16.30 Uhr Chorprobe
 17.30 Uhr Töpfern
27.04. 14.00 Uhr Skat
 14.00 Uhr Darts
28.04. 14.00 Uhr Nordic Walking
 14.00 Uhr Handarbeitsgruppe
 16.00 Uhr Töpfern

Weiteres oder Änderungen unter 
www.poeler-leben-mgh.de

POELER LEBEN

Frauentagsfeier im  
Verein Poeler Leben

Nachdem 2021 coronabedingt unsere Frauen-
tagsfeier ausfallen musste, haben wir uns ent-
schieden, 2022 im kleineren Kreis ohne DJ und 
Tombola im Vereinshaus gemeinsam diesen 
schönen Tag zu feiern. Ca. 40 Frauen konnten 
wir an dem wunderhübsch gedeckten Kaffee-
tisch begrüßen. 
War das ein Hallo, so lange haben sich viele 
nicht gesehen. Wir ließen uns Kuchen und Tor-
te (von Elisabeth gebacken) schmecken und ein 
Gläschen Sekt auf unser Wohl, die Stimmung 
war einfach großartig.
Die von der Landtagsabgeordneten Martina 
Tegtmeier verteilten bunten Frühlingsprimeln 
wurden gern mit nach Hause genommen. Danke 
an alle für diesen geselligen Nachmittag.

Der Vorstand

Der Verein Poeler Leben e. V. bekam Spende
Im Zuge des sozialen Projektes als Teil der Be-
rufsausbildung der IHK sammelten die Auszu-
bildenden der IHK zu Schwerin Spenden zur 
Unterstützung für Vereine in Nordwestmeck-
lenburg. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den 
Verein Poeler Leben e. V.. Am 04.03.2022 fand 
die feierliche Übergabe der Spende an den Vor-
sitzenden Karlheinz Rothamel im Vereinstreff 
statt. In gemütlicher Kaffeerunde wurden Ge-
danken ausgetauscht, Pläne vorgestellt und die 
Situation der Vereine allgemein erörtert. 
Wir danken dem Auszubildenden-Team der IHK 
für die wundervolle Überraschung und wün-
schen allen viel Erfolg für die Zukunft. 

Auf dem Foto von li: Johanna Groth, Angelika Pudschun, Lena Nöbbe, Siegbert Eisenach,  
Karlheinz Rothamel, Elvira Wilcken, Luisa Schoch, Friederike Nolte und Helga Buhtz

Fahrradwerkstatt des 
MGH ist wieder aktiv

Die Fahrradwerkstatt in der Wismarschen 
Straße/Kirchdorf ist ab 5. April jeden 
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr wieder 
geöffnet. Für Notfälle melden Sie sich 
unter 038425/21178 oder 26021.

Das Team der Fahrradwerkstatt 

Der Verein Poeler Leben  
sendet allen Mitgliedern, 
Poelern und Gästen der  

Insel einen lieben Ostergruß.
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Knütt
Nach getaner Arbeit am Ende des Tages fanden 
die Hände der Hausfrau in alten Zeiten immer 
noch keine Ruhe. Denn es wartete schließlich 
noch das „Knütt“ (Wollknäul), das weiterhin 
zum Tun aufrief. Ja, Strickzeug war auf dem 
Lande ständiger Begleiter der Frauen, der jun-
gen wie der alten. Wo sich auch die Person be-
fand, wahrhaft Ruhe fand die Weiblichkeit erst, 
wenn die Nachtruhe nahte. Zuvor aber bedeutete 
Feierabend noch lange nicht das „Nichtstun“. 
Jede Gelegenheit, die sich bot, ließ die Hausfrau 
zum Strickzeug greifen, das am Schürzenbund 
„Knüttboegel“ oder Haken hing. Diese Tätig-
keit gehörte ganz selbstverständlich zur Land-
frau, und selbst bei Pausen in der Heumaht, 
dem Dungstreuen oder auf dem Melkplatz gab 
es kein Müßiggang, um zum Beispiel Schafwoll-
socken, Pudelmützen oder Pullover zu stricken. 
Zwar nahm man nicht gern das Kratzen der har-
ten Wolle in Kauf, aber dem Landvolk, nicht 
gerade mit Reichtum gesegnet, blieb keine an-
dere Wahl. Diese unermüdliche Tätigkeit schlug 
sich gar im Sprachgebrauch bei einer starken 
Lüge nieder, wenn die Strickende auf gut Platt-
deutsch entrüstet rief: „Dor blifft mi je dei Knütt 

Mit Knütt und Knüttelsticken
Das Stricken und Netzeflicken war lebensnotwendig

Karoline Frehse (l.), geborene Kufahl, im Jahre 1935 als Rentenempfängerin, und Sophie Schwarz, die im 
Jahre 1930 verstarb. Beide pflegten, wie eben alle Landfrauen auch, diese Tätigkeit noch im hohen Alter.

Knüttelsticken
Schlägt man das siebenbändige Nachschlage-
werk „Wossidlo/Teuchert“ auf, so findet man 
im Berufszweig der Fischerei ebenfalls den 
Begriff Stricken bei Fischernetzen. Da ist von 
„Strickbock“ die Rede, der half, die Löcher mit 
„Knüttsticken“ wieder zuzustricken.
Es war immer ansehenswert, den Fischern beim 
Netzeflicken oder gar dem Knüpfen zuzuschau-
en. Allerdings war für den Fischer die Tätigkeit 
mit dem Knüttelsticken (Knüttholz) durchaus 
keine romantische Angelegenheit, sondern ein 
sehr wichtiges Zweckgerät. Obwohl diese Tä-
tigkeit viel Übung verlangte, denn die „Gitter-
werke“ aus Garnfäden mit Kreuzungspunkten 
(Knoten) zu ordnen, wurde keinem in die Wiege 
gelegt und musste mühevoll erlernt werden. 
War diese Arbeit gut erledigt und der Fang fiel 
bei der nächsten Fangfahrt dennoch mager aus, 
sagte manch’ ein Poeler Fischer trocken: „Wier 
man blot Kattenfisch!“ Ein anderer aber konnte, 

Dieser Fischer im Kirchdorfer Hafen hat es sich 
beim Ausbessern seiner Netze bequem gemacht, 
und der Fotograf Nitsche erfasste in den 1950er-
Jahren neben der Person ein schönes Abbild 
des Hafens, der Kirche und eines Teils der Poeler 
Werft, die 1949 entstand.
Schade nur, dass die Person bisher nicht indentifi-
ziert werden konnte. Einheimische Poeler kamen 
immer wieder mit der Äußerung: „Ick kenn em, 
oewer mi föllt dat upstunds nich in!“

bi stahn!“, was Unterbrechung ihrer Stricktätig-
keit bedeutete. Ob nun aber das Stricken Arbeit 
sei, verneinte der Volksmund ganz konsequent: 
„Knütten geiht ok in’ Slap!“
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Ein malerischer Anblick am Hafen vor den Kirchwällen aus dem Jahre 1925
In den Kriegsjahren des zweiten Weltkrieges zwischen 1943/44 pflegen hier 
Hermann Lange (l) und Friedrich Pierstorf die Netze. Friedrich ertrank später.

Nach typischer Art auf den Knien ordnet hier Hans-Joachim (Jöder) Schwarz 
sein Netz Ende der 1930er-Jahre.

Mit Knoesel (Pfeife) unter Dampf flickte es sich bedeutend besser. Hier in 
Weitendorf Hans Steinhagen.

nach der Menge seines Fangs befragt, vergrätzt antworten: „Farken un 
Fisch möten nich tellt warden!“
Wurde aber ein Poeler Fischer von Fremden nach seinem Beruf befragt, 
hieß es schlicht: „Ick bün bi dei Fischeratschon tau Gang’n!“

Text und Fotos: Archiv Jürgen Pump

Delfine vor der Insel Poel gesichtet 

Das Fischereiaufsichtsboot GRAUBUTT ist am 8. März auf Kontrollfahrt, 
um Fischer und Angler zu kontrollieren. Als Christian Schmiedeberg und 
Volker Dahse vor der Insel Poel bei spiegelglatter Ostsee aufs Wasser 
schauen, trauen Sie ihren Augen nicht. Nur wenige Meter von ihrem Boot 
taucht ein Delfin auf und dann noch ein zweiter. Sie schwimmen vor der 
Bugwelle des Kontrollbootes und wirkten sehr verspielt. Die ungewöhn-
liche Begegnung dauert nur eine knappe Minute, dann sind die Delfine 
wieder weg. Es war nicht die erste Beobachtung von Delfinen in der Wis-
marbucht – der Besuch von Irrgästen aus der Nordsee und dem Atlantik 
kommt immer wieder vor. 

Fotos: Christian Schmiedeberg
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Notdienste und Notrufe 
für Poeler und Gäste

Arztpraxis Gebser, Poel 038425 20271
Arztpraxis Aepinus-Weyer, Poel 038425 20263
Zahnarztpraxis Oll, Poel 038425 20250
Ärztliche Bereitschaft LK 0385 50000 
Mo.-Do. ab 19 Uhr, Fr. von 16 Uhr bis Mo. 7 Uhr
Feuerwehr 112
Frauennotruf 03841 283627
Heizung/ – Fa. Sören Hoffmann 0172 3220211
Sanitär: – Köpnick & Trost 038425 42466
 – Olaf Broska  038425 42519
Hilfetelefon Gewalt  
gegen Frauen 08000 116 016
Insel-Apotheke 038425 4040
Kinder-/Jugend-Notruf 03841 282079
Notaufnahme Klinikum 03841 330
Polizei  – Notruf 110
 – Insel Poel 038425 20374
 – Wismar 03841 2030
Post Kirchdorf 038425 20295 
Es können hier keine Bankgeschäfte getätigt werden. 
Suchtkrankenhilfe 0152 53 60 06 03
Bereitschaftsdienst Wochenende,  
Nacht- und Notdienst
– Tierärztlicher Notdienst 03841 46100
– Wasserschutzpolizei 03841 25530
– Yachtservice, G. Müller 0172 6426293
–  Zweckverband Wismar 0172 3223381

Es bleiben die Erinnerung, die Dankbarkeit und die Liebe.

Hilde Kühl
geb. Wendelstorf

* 10.04.1929  † 04.02.2022

Traurig haben wir Abschied genommen von unserer lieben Mutter,  
Schwiegermutter, Oma und Uroma.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und  

ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungsunternehmen Edgar Berg und  Söhne, 
Herrn Pastor Roger Thomas, der Arztpraxis Dipl.-Med. Ingrid Gebser und dem 

Pflegedienst Ute Schmidt, ganz besonders den Mädels der Poel-Runde.

Gudrun und Volker mit Familien
Niendorf, Insel Poel, im März 2022

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem  
langjährigen Vereinsmitglied

Rosemarie Knop
Rosemarie war jahrelang Mitglied im Vorstand  

des Vereins Poeler Leben. Sie betreute die Mitglieder  
am Schwarzen Busch, sang im Trachtenchor und war in der  

Trachtentanzgruppe aktiv. Sie spielte gern Rommé,  
klöppelte und betätigte sich sportlich.

Den Hinterbliebenen sprechen wir  
unser tief empfundenes  Mitgefühl aus.  

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand des Vereins Poeler Leben e. V.

Endlich wieder eine neue Ausstellung im Saal 
vom Inselmuseum. Seit dem 8. März präsentiert 
die Malgruppe aus Bad Kleinen ihre neusten 
Werke.
Die Malgruppe besteht seit 2005 und wurde als 
Selbsthilfegruppe gegründet. Bestand sie zu Be-
ginn nur aus drei Frauen, so zählen inzwischen 
zehn Frauen zur Gruppe. 
Der Poeler Maler Joachim Rozal gibt seit 2010 
seinen fachkundigen Rat an die Frauen weiter.
Entstanden ist eine vielfältige Ausstellung mit 
schönen Farben, die sicherlich den einen oder 
anderen vom Frühling oder Sommer träumen 
lässt.

Ausstellung „wie es uns gefällt“ im Inselmuseum

FRIEDEN
Kann zu viel geredet,  

geschrieben, gebetet und getan 
werden gegen den Krieg und 

für den Frieden?  
Gibt es denn einen größeren 

Wohl täter der Menschheit als 
den Friedensstifter.

Ernst Friedrich Gottschalk (1802 – 1851), 
deutscher Fabrikant und Politiker, Mitglied 

der Frankfurter Nationalversammlung
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Seestraße 29 
23999 Insel Poel OT Kaltenhof
Telefon: 0162 / 4 28 98 95
Fax: 03 84 25 / 42 98 02 
E-Mail: SteffenHameister@gmx.de

Fliesenlegermeisterbetrieb 
Steffen Hameister

Fliesen

sind unser Handwerk

Anzeigen im „Poeler Inselblatt“
Infos & Kontakt: Antje Mellendorf 

Tel. 038425 428110 
E-Mail a.mellendorf@inselpoel.net

Am Samstag, dem 9. April 2022, eröffnet die Karl Christian Klasen Gesell-
schaft um 11 Uhr die diesjährige Ausstellung im Inselmuseum Kirchdorf. 
In „Klasen & Klasen Menschen-Bilder“ zeigen wir Werke von KCK und 
seiner Tochter, Antje Klasen-Freidank. Diese unbekannte Tochter starb 
1970 nach schwerer Krankheit sehr jung und ihre Werke fanden nicht 
den Weg in den Kunstmarkt.  Ihre Zeichnungen sind oftmals sehr filigran 
und „verspielt“. Die Arbeiten ihres Vaters wirken insgesamt sachlicher. In 
unserer Ausstellung stellen wir die beiden Künstler, Vater und Tochter, mit-
einander in den Dialog. Stilistisch sind hier deutlich zwei Generationen er-
kennbar. Unsere Kuratorin Imke Lüders präsentiert figürliche Zeichnungen 
und Studien der zwei. Dabei sind Letztere für den Nachvollzug von Bild-
findungen aufschlussreich, die bei beiden Künstlern ähnlich funktioniert. 
Dazu gibt es einen Ausblick auf ein paar sehr detailreiche fantastische 
Arbeiten von Antje Klasen aus den 1960er-Jahren. Wir freuen uns, hier ihre 
unbekannten Arbeiten erstmalig der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Die Ausstellung wird bis März 2023 zu sehen sein. 

Sabine Brauer, KCK Gesellschaft

Klasen & Klasen Menschen-Bilder

Osterfeuer der Freiwilligen 
Feuerwehr Kirchdorf

Am Donnerstag, dem 14. April 2022, um 19.00 Uhr
hinter der Sporthalle in Kirchdorf

Alle Bürger und Gäste der Insel  
sind herzlich hierzu eingeladen.  

Für die gastronomische Betreuung ist gesorgt.
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IBAS GmbH
Ihr Industrie-, Bau- und Agrarservice

• Containergestellung bis 30 m3

•  Transporte von Schütt- und 
Stückgut

•  Bagger- und 
Radladerarbeiten

• Pfahlbohrungen

• Entsorgung aller Art

•  Mutterboden, Kies, 
Rindenmulch und Recycling 
lagermäßig vor Ort

… Weitere Dienstleistungen auf 
Anfrage

Ihr Ansprechpartner
André Plath · Timmendorf 31 · 23999 Insel Poel

Telefon: 038425 20760 · Mobil: 0177 3207075 · E-Mail: timmendorf@reitanlage-plath.de

ANZEIGEN

Anzeigen- und Redaktionsschluss für den Mai 2022 ist der 19. April 2022.

Im amtlichen Bekanntmachungsteil des „Poeler Inselblattes“ 
erscheinen öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen und 
Verordnungen der Gemeinde Insel Poel.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. 
Für unaufgefordert eingesandte Beiträge wird keine Haftung 
übernommen.

Bezug: im Abonnement oder im Verkauf im Gemeinde-Zentrum 
und Gewerbebetrieben der Gemeinde Osteebad Insel Poel.

Redaktion/Anzeigenverwaltung: 
Gabriele Richter, Gemeinde-Zentrum 13, 23999 Insel Poel OT Kirchdorf 
Tel.: 038425 428110, Fax: 038425 428122 
E-Mail: a.mellendorf@inselpoel.net 
Internet: www.ostseebad-insel-poel.de
Herstellung:  
Verlag „Koch & Raum“ Wismar OHG, Dankwartstraße 22,  
23966 Wismar; Tel.: 03841 213194, Fax: 03841 213195
Erscheinungsweise: monatlich
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DAS POELER INSELBLATT –  
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Bauer Immobilien
Wismarsche Str. 7A · 23999 Insel Poel OT Kirchdorf · Mobil: 0160 94662071
Hauptsitz: Breite Straße 53 · 23966 Wismar · 03841 32 87 50

Ihr Immobilienmakler & Hausverwalter auf der Insel Poel

Wohn-, Geschäfts- und Ferienimmobilien

aktuelle Angebote unter  
www.bauer-immobilien-poel.de

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring 
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Brunhilde Hahn
Kieckelbergstraße 8a  |  23999 Kirchdorf-Poel
Tel. 038425–20670  |  Mobil 0171–3486624
brunhilde.hahn@steuerring.de

Wir machen 
Ihre Steuererklärung!
im Rahmen einer Mitgliedschaft, nur bei 
Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

www.steuerring.de

Hauptstraße 13 · 23992 Neukloster · 038422 - 25357 
Lübsche Straße 127 · 23966 Wismar · 03841 - 213477
Gedenkportal:  www.bestattungen-hansen-mv.de

Im Trauerfall Ihr Partner
in Neukloster, Wismar und Umgebung

BestattungsunternehmenBestattungsunternehmen

Dieter HansenDieter Hansen GmbH

Mit Pasternack in den 
Frühling swingen

Andreas Pasternack gastiert in der 
Inselkirche Poel

Im Herbst 
2020 testete 
der beliebte 
Musiker mit 
„Pasternack in 
Church“ eine 
neue Konzert-
reihe in Meck-
lenburg-Vor-
pommern. Die 
Geschichte 
der Kirchen, 
die Backstein-
architektur 
und ihre un-
nachahmliche 
Akustik haben es dem beliebten Musiker an-
getan. Seit Corona es wieder möglich macht, 

ANDREAS PASTERNACK
KIRCHDORF

POEL

17.04.2022
17 UHR

FRÜHLINGSKONZERT

VORVERKAUF                     KURVERWALTUNG INSEL POEL
                                                TOURISTINFORMATION WISMAR
RESERVIERUNGEN          TELEFON 0176 25718825

INSELKIRCHE

strömt das Publikum in seine Kirchenkonzerte 
der besonderen Art. Zwischen Zarrentin und 
Neustrelitz begeisterte der Künstler an diesen be-
sonderen Orten viele Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Am Ostersonntag, dem 17. April, um 17.00 Uhr 
ist „Pasternack in Church“ endlich auch in der 
Inselkirche Poel zu erleben. Freuen Sie sich auf 
ein Programm, das weit über den klassischen 

Jazz hinaus geht und auch beliebte Oldies der 
50er- und 60er-Jahre bietet. Freuen Sie sich auf 
Titel von Frank Sinatra bis Stan Getz, von Dave 
Brubeck bis Udo Jürgens.
Karten gibt es im Vorverkauf in der Kurver-
waltung Poel und der Tourist-Information Wis-
mar. Reservierungen sind unter 0176 25718825 
möglich.


